
Mit dieser Kundmachung beginnt die Schulein-
schreibung der öffentlichen Volksschulen für das 
Schuljahr 2024/2025. Schulpflichtig sind alle Kin-
der, die am 1. September 2024 das 6. Lebensjahr 
vollendet haben.

Für die organisatorisch notwendige Erhebung der 
Daten werden die Erziehungsberechtigten ersucht, 
das in den öffentlichen Einrichtungen (Kindergär-
ten, Pflichtschulen, Bürgerservicestelle im Neuen 
Rathaus und auf www.wnonline.at) veröffentlichte 
und aufliegende Datenblatt auszufüllen und 

bis spätestens Freitag, 
1. Dezember 2023

dem GB IV/1, Neues Rathaus, Neuklosterplatz 1, 
zukommen zu lassen oder per E-mail: 
schuleinschreibung@wiener-neustadt.at mit den 
erforderlichen Beilagen (in Kopie) zu übermitteln. 

Folgende Beilagen sind mit dem Datenblatt in Kopie 
vorzulegen: 

•  Meldezettel des Kindes
•  E-Card des Kindes
•  ggf. Beschluss über die Obsorge 

  
Die nunmehr laut §6 SchPflG vorgeschriebene Vor-
lage allfälliger Unterlagen, Erhebungen und Förde-
rergebnisse, die während der Zeit des Kindergar-
tenbesuches zum Zweck der Dokumentation des 
Entwicklungsstandes, insbesondere des Sprach-
standes erstellt, durchgeführt bzw. erhoben wurden 
hat durch die Erziehungsberechtigten zu erfolgen.

Gem. § 7 Abs. 1 Schulpflichtgesetz 1985 werden 
Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, jedoch 
zwischen dem 2. September 2024 und dem 1. März 
2025  das 6. Lebensjahr vollenden, über Ansuchen  
der Eltern/Erziehungsberechtigten in der 
Volksschule aufgenommen, wenn die Schulreife 
vorhanden ist. Das Ansuchen (Formular liegt im GB 
IV/1 auf) ist bis zum obig angeführten Zeitpunkt 
schriftlich im GB IV/1 einzubringen. 

Die endgültige Aufnahme in die jeweilige Schule 
wird nach Vorliegen der GesamtschülerInnenzahlen 
voraussichtlich im Mai 2024 mitgeteilt. Aus organi-
satorischen und pädagogischen Gründen können 
Kinder auch einer anderen als der dem Wohnsitz 
nächsten Schule zugewiesen werden. 

Bei Volksschulen, in deren unmittelbarer Umgebung 
ein NÖ Landeskindergarten vorhanden ist, berech-
tigt der Besuch des Kindergartens nicht die Zutei-
lung zu dieser Volksschule.

In der Privatvolksschule St. Christiana erfolgt die 
Einschreibung gesondert nach telefonischer Voran-
meldung (Tel.Nr. 02622 22 387 16) – während der 
Schulzeit. 

Sollte Ihr Kind eine private Kindergarteneinrich-
tung/Tagesbetreuungseinrichtung in einer Umland-
gemeinde besuchen, wird gebeten, ehestmöglich 
das Einvernehmen mit dem GB IV/1 (Tel.: 02622 / 
373-239) als Schulerhalter, herzustellen.

Magistrat der Stadt Wiener Neustadt
GB IV/1, Schulen, Kindergärten und Volkshochschule

KUNDMACHUNG                           
Datenerhebung zur SchülerInneneinschreibung für das Schuljahr 2024/25

Wiener Neustadt am 1.11.2023              

Der Bürgermeister: 
Mag. Klaus Schneeberger eh. 

Datenschutzrechtliche Information bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten:
Zum Zweck der Schuleinschreibung wird der Magistrat der Stadt Wiener Neustadt, Hauptplatz 1 - 3, 2700 Wiener Neustadt, Geschäftsbereich IV/1, Schulen, Kindergärten und Volkshochschule, Ihre personenbezogenen Daten, im Umfang des gegenständlichen Formulars sowie der Beilagen verarbeiten  

und diese an die zuständigen SchuldirektorInnen weitergeben. Eine Übermittlung der gespeicherten Daten an Dritte wird ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt. Eine darüberhinausgehende Datenübermittlung an Dritte ist nicht vorgesehen.
Ihnen steht ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten zu. Zu diesem Zwecke ist es möglich, sich an die Datenschutzbeauftragte des Magistrates zu wenden (datenschutz@wiener-neustadt.at). Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht 

verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche verletzt worden sind, haben sie die Möglichkeit, sich bei der Datenschutzbehörde zu beschweren. Alle personenbezogenen Daten werden nach Ablauf der gesetzlichen Fristen gelöscht.


